
GERICHT ERSTER INSTANZ

Urteil des Gerichts erster Instanz vom 10. Juni 2008 —
Ceuninck/Kommission

(Rechtssache T-282/03) (1)

(Öffentlicher Dienst — Beamte — Ernennung — Stelle eines
Beraters beim OLAF — Ablehnung der Bewerbung —
Zuständigkeit des Generaldirektors des OLAF — Recht-
mäßigkeit der Ausschreibung— Verstoß gegen die Vorschriften
über die Ernennung der Beamten der Besoldungsgruppen A4
und A5 — Ermessensmissbrauch — Offensichtlicher

Beurteilungsfehler)

(2008/C 183/36)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Paul Ceuninck (Hertsberge, Belgien) (Prozessbevollmäch-
tigte: zunächst Rechtsanwälte G. Vandersanden und
A. Finchelstein, dann Rechtsanwälte G. Vandersanden und
L. Levi)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: V. Joris und C. Berardis-Kayser)

Gegenstand

Klage auf Aufhebung der Stellenausschreibung COM/051/02
und des gesamten infolge dieser Ausschreibung durchgeführten
Auswahlverfahrens und auf Aufhebung der Entscheidung der
Anstellungsbehörde vom 13. September 2002, Frau S. zu ernen-
nen, und der stillschweigenden Ablehnung der Bewerbung des
Klägers

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kläger und die Kommission tragen jeweils ihre eigenen Kosten.

(1) ABl. C 251 vom 18.3.2003.

Urteil des Gerichts erster Instanz vom 10. Juni 2008 —
Marcuccio/Kommission

(Rechtssache T-18/04) (1)

(Soziale Sicherheit — Antrag auf Erstattung der Kosten für
ärztliche Behandlung — Stillschweigende Ablehnung des

Antrags)

(2008/C 183/37)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Kläger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (Prozessbevollmächtigte:
zunächst Rechtsanwalt A. Distante, danach Rechtsanwalt
G. Cipressa)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: C. Berardis-Kayser und J. Curral im Bei-
stand von Rechtsanwalt A. Dal Ferro)

Gegenstand

Klage erstens auf Aufhebung der stillschweigenden Entscheidung
der Anstellungsbehörde, mit der der Antrag des Klägers vom 25.
November 2002, ihm gemäß Art. 72 des Statuts der Beamten
der Europäischen Gemeinschaften die Kosten für ärztliche
Behandlung in Höhe von 100 % zu erstatten, abgelehnt wurde,
zweitens auf Aufhebung der stillschweigenden Entscheidung, die
Beschwerde des Klägers über die Ablehnung des Antrags vom
25. November 2002 zurückzuweisen, drittens auf Feststellung,
dass der Kläger gemäß Art. 72 des Beamtenstatuts Anspruch auf
Erstattung der Kosten für die ärztliche Behandlung seiner Krank-
heiten in Höhe von 100 % hat, und viertens auf Verurteilung
der Kommission, die Kosten dieser ärztlichen Behandlung in
Höhe von 100 % zu tragen

Tenor

1. Die stillschweigende Ablehnung des Antrags vom 25. November
2002 wird aufgehoben.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Kommission trägt die Kosten.

(1) ABl. C 71 vom 20.3.2004.
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